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Dr. Paul Mair 

An die 
Schulführungskräfte 
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Zur Kenntnis: 
 
 
 
 

An die 

Berufsgemeinschaft der Religionslehrerinnen und -lehrer 
info@relilehrer.it 

 

Mitteilung 

Befristete Aufnahme von Religionslehrpersonen an den Berufs- und Fachschulen des Landes -

Schuljahr 2016/2017 

 

Sehr geehrter Herr Gerstgrasser! 

Sehr geehrter Herr Mair! 

Geschätze Schulführungskräfte der Berufs- und Fachschulen des Landes! 

Um die Vergabe der Supplenzstellen für den Katholischen Religionsunterricht, welche in der Stellenwahl für 

das Lehrpersonal der Berufs- und Fachschulen des Landes nicht besetzt werden können, zu erleichtern, 

erstellt das Inspektorat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Katechese und Religionsunterricht wiederum ein 

Verzeichnis von geeigneten Lehrpersonen. Die entsprechende PDF-Datei wird Ihnen am Dienstag, 02. 

August 2016 um 12.30 Uhr per Mail übermittelt.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten sind gebeten, die Namen jener Lehrpersonen, 

die eine Supplenzstelle annehmen, umgehend dem Amt für Katechese und Religionsunterricht (Tel.: 0471 

306205; E-mail: amt.fuer.katechese@bz-bx.net) mitzuteilen. 

Ich erinnere daran, dass die Lehrpersonen im Besitz der vom Diözesanordinarius erteilten kirchlichen 

Beauftragung zum Religionsunterricht (»missio canonica«) sein müssen, bevor ein Arbeitsvertrag 

abgeschlossen werden kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Inspektor
Christian Alber

 


